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FRITZ & GROSSMANN / STADT BLUMBERG Punktuelle Änderung FNP „Aitental IV und Änderung Aitental 1 - III" 


Aufgrund des genannten Flächenpotenzials ist die Generierung zusätzlicher Wohnbauflächen 
nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich. Die vorliegende Ausweisung erfolgt deshalb 
ausschließlich als Flächentausch (neutrale Bauflächenkompensation). 


Durch die Änderung der bisherigen Gewerbe- und Mischbauflächen zu Mischbauflächen und 
Wohnbauflächen erfolgt ein Zuwachs an Wohnbauflächen um ca. 2 ha. Im FNP werden daher 
im Gegenzug ca. 2 ha an bestehendem Flächenreserven zurückgenommen, die im Erläute
rungsbericht dargestellt sind. 


Des Weiteren erfolgt mit der vorliegenden Planung ein Rückgang von Gewerbeflächen eben
falls um ca. 2 ha. Es ist vorgesehen den Schwerpunkt der gewerblichen Entwicklung von 
Riedböhringen in Richtung B 27 zu lenken. Die Stadt Blumberg hat bereits den Aufstellungs
beschluss für die Erweiterung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 827 Blumberg" gefasst. 
Daher sollen die aus der vorliegenden Planung hervorgehenden gewerblichen Flächenpoten
ziale von ca. 2 ha in diesem Bereich ausgewiesen bzw. verschoben werden. Im Zuge der 
Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet 827 Blumberg" ist die Änderung des FNP 
im Parallelverfahren erforderlich. Im Rahmen dieses FNP-Verfahrens werden die verbliebenen 
2 ha Gewerbeflächen entsprechend berücksichtigt. 


Verfahrensverlauf 


Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans wurde gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB am 24.11.2022 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat der Stadt Blumberg beschlos
sen und am 08.12.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 


Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in 
der Zeit vom 12.12.2022 bis 16.01.2023. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be
lange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, wurden gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB vom 05.12.2022 bis 16.01.2023 frühzeitig von der Planung unterrichtet. 


Den Beschluss über Anregungen und Bedenken der eingegangenen Stellungnahmen fasste 
der Gemeinderat am 14.12.2023. In gleicher Sitzung billigte der Gemeinderat den Planentwurf, 
bestehend aus dem Erläuterungsbericht mit Begründung und dem Umweltbericht. 


Die öffentliche Auslegung gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 22.12.2023 bis 26.01.2024. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
gebeten, ihre Stellungnahmen zum Planentwurf vom 21.12.2023 bis 26.01.2024 abzugeben. 


Der Gemeinderat hat am 27.06.2024 in öffentlicher Sitzung die von der Öffentlichkeit und den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen behan
delt und in gleicher Sitzung die Wirksamkeit des Flächennutzungsplans beschlossen. 


Nach Genehmigung durch das Landratsamt Schwarzwald-Saar-Kreis wurde die Änderung des 
Flächennutzungsplans mit der ortsüblichen Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am 
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FRITZ & GROSSlv1ANr� / STADT ßLUlv1BERG Punktuelle Änderung FNP .. Aitental IV und Änderung Aitental 1 - III" 


Aufstellung des Bebauungsplans nach Abwägung mit möglichen Planungsalter


nativen 


Die Ausweisung von neuen Wohnbauflächen ist zur Deckung des Bedarfs an Wohnraum in 
der Gesamtstadt Blumberg zwingend erforderlich. Zwar besitzt die Stadt ein gewisses Wohn
bauflächenpotenzial in Form von Baulücken und Vorratsflächen im Flächennutzungsplan. Vo
raussetzung ist jedoch eine erfolgreiche Aktivierung dieser Flächenressourcen. 


Als lnnenentwicklungsmaßnahmen zur Schließung von Baulücken hat die Stadt Blumberg das 
Projekt „ 10 auf einen Streich" im Rahmen eines Förderprogramms des Landes ins Leben ge
rufen. Im Stadtteil Riedböhringen befinden sich alle verbliebenen Baulücken in privatem Besitz 
und stehen für eine Bebauung kurz- bis mittelfristig nicht zur Verfügung. Die Baulücken im 
übrigen Gemeindegebiet, die sich ebenfalls überwiegend in privatem Besitz befinden, reichen 
für die Deckung des Wohnbauflächenbedarfs nicht aus. 


Im Stadtteil Riedböhringen befinden sich im FNP als vorhandene Flächenpotenziale noch zwei 
Flächen. Dabei handelt es sich zum einen um eine Wohnbaufläche am östlichen Ortsrand, die 


( aufgrund ihrer Lage nicht zur Verfügung steht. Zum anderen die gemischte Baufläche am
nordwestlichen Ortsrand, die mit der vorliegenden Planung (,,Aitental IV") überplant werden 
soll und für die auch die Voraussetzungen für diesen Zweck vorliegen. 


L 


Aufgrund des genannten Flächenpotenzials ist die Generierung zusätzlicher Wohnbauflächen 
nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich. Die vorliegende Ausweisung erfolgt deshalb aus
schließlich als Flächentausch (neutrale Bauflächenkompensation). Der Flächentausch erfolgt 
im Rahmen des parallel durchgeführten Flächennutzungsplanverfahrens. 


Stadt Blumberg, den Jg.O0.JO]4-
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